
Bei der brandschutztechnischen Aus-
legung und Umsetzung von Befesti-
gungssystemen für Installationen zur

Gebäudeversorgung zeigen sich in der
Praxis, insbesondere in Flucht- und Ret-
tungswegen von Gebäuden besonderer
Art und Nutzung, sowie im Bereich ober-
halb von brandschutztechnisch relevanten
Unterdecken immer wieder Probleme und
Unsicherheiten. Dabei lautet eines der
primären Schutzziele in den Landesbau-
ordnungen, dass Menschen ein brennen-
des Gebäude sicher und auf schnellstem
Wege verlassen können müssen und es der
Feuerwehr sowie den Rettungskräften
möglich sein muss in das Gebäude zu ge-
langen, um Menschenleben zu retten und
wirkungsvolle Löschmaßnahmen durch-
führen zu können. Aus diesem Grunde

werden an Flucht- und Rettungswege be-
sonders hohe brandschutztechnische An-
forderungen gestellt.

Risiken, Anforderungen und
Nachweisverfahren

Im Rahmen von Bestandsaufnahmen und
Baubegleitungen wird immer wieder fest-
gestellt, dass in den Rettungswegen nicht
nur Installationen verlegt sind, die zur Ver-
sorgung der Rettungswege dienen, sondern
dass auch die ehemals zulässigen Brandla-
sten gemäß MLAR 12/98 von 7 KWh/m2

bzw. 35 KWh/5m2 deutlich überschritten
werden. Aufgrund der unzulässigen Brand-
lasten und der hieraus folgenden möglichen
Gefahr einer Brandentstehung im Zwi-
schendeckenbereich ist es dann notwendig,

dass die Installationen entspre-
chend den Vorgaben der MLAR
03/2000 [1] durch Unterdecken
oder Installationskanäle gekap-
selt werden müssen. Häufig je-
doch weisen bestehende, aber
auch neu geplante Installationen

eine unzureichende brandschutztechnische
Befestigung zum Gebäudekörper hin auf.
Die Anordnung einer Unterdeckenkon-
struktion (klassifizierte „Unterdecke allein“
sowohl bei Brandbeanspruchung von oben
als auch von unten) oder eines klassifizier-
ten Installationskanals ist ohne weitere
Kompensationsmaßnahmen nicht ausrei-
chend. In einem solchen Fall kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die Installationen
die Unterdeckenkonstruktion bzw. den In-
stallationskanal während einer Brandbean-
spruchung negativ beeinflussen und daher
wirkungslos machen. Somit kann das ge-
forderte brandschutztechnische Schutzziel
der Unterdecke oder des Installationskanals
nicht gewährleistet werden.

Feuerwiderstandsdauer muss 
sichergestellt sein

Dieses erfordert um so mehr „maßge-
schneiderte“ Lösungsansätze, die derzeit
noch nicht klar genug aus allgemeinen bau-
aufsichtlichen Nachweisen (Ver- und An-
wendbarkeitsnachweise) entsprechend Bild
3 herauszulesen sind. Und dies, obwohl in
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen (abP) für Unterdecken schon
immer klar und deutlich gefordert wird,
dass die Gefahr der Zerstörung durch her-
abstürzende Gegenstände ausgeschlossen
sein muss. Aufgrund der Wichtigkeit sind
die diesbezüglichen Anforderungen weiter-
hin in der MLAR [1] und auch zwi-
schenzeitlich in den Landesbauordnungen
der Bundesländer als LAR (Leitungsanla-
gen-Richtlinie) mit folgendem Wortlaut
nach Abschnitt 3.5.3 aufgenommen wor-
den:
„Für Unterdecken nach den Abschnitten
3.5.1 und 3.5.2 muss die erforderliche Feu-
erwiderstandsdauer bei einer Brandbean-
spruchung sowohl von oben als auch un-
ten gewährleistet sein. Dies gilt auch für
die Abschlüsse von Öffnungen in den Un-
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Brandverhalten von Befestigungssystemen

Schwachstelle
am Bau

Bestehende, aber auch neu geplante Installationen weisen
häufig eine unzureichende brandschutztechnische Befestigung
zum Gebäudekörper hin auf. Der nachfolgende Beitrag be-
schreibt wie Befestigungssysteme in der Installationstechnik
ausgeführt und geprüft werden müssen, um den Anforde-
rungen der Leitungsanlagen-Richtlinie zu genügen.

Bild 2 Abgehängtes System
nach Brandbeanspruchung

Bild 1 Ein-
bausituation
von Installa-
tionssyste-
men in der
Praxis
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terdecken. Die besonderen Anforderungen
hinsichtlich der brandsicheren Befestigung
der im Bereich zwischen den Geschoss-
decken und den Unterdecken verlegten
Leitungen sind zu beachten.“
Gemäß Kommentar und Anwendungs-
empfehlungen zur MLAR 03/2000 [2] ist

ein Herabfallen nicht zu befürchten, wenn
die Leitungen mit Stahlbauteilen und Me-
talldübeln wie folgt an den massiven Um-
fassungsbauteilen des Zwischendeckenbe-
reiches befestigt werden:
● Die rechnerischen Zugspannungen der
Stahlbauteile dürfen den Wert von σ = 9
N/mm2 (F 30 – F 60) bzw. 6 N/mm2 (F 90
– F 120) nicht überschreiten. Die Ausleger
von Tragsystemen müssen an den freien
Enden zusätzlich abgehängt werden. Bei
Tragsystemen für Rohrleitungsanlagen
muss die Standsicherheit und Verformung
durch Brandprüfungen nachgewiesen wer-
den.
● Die Metalldübel müssen eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung für den Ver-
wendungsbereich der Verankerung im ge-
rissenen Beton aufweisen und soweit kei-

ne weiteren brandschutztechnischen Nach-
weise vorliegen, mindestens mit der Größe
M 8 mit doppelter Setztiefe bzw. ≥ 60 mm
ausgeführt werden.
● Ein Herabfallen ist im Brandfall ebenfalls
nicht zu befürchten, wenn elektrische Lei-
tungen auf Kabeltragsystemen verlegt wer-

den, die im Rahmen von
Brandprüfungen nach DIN
4102-12 entsprechend
nachgewiesen worden sind.
● Zwischen den Kabeltrag-
und Befestigungssystemen
bzw. Rohrleitungen sollte
zur Oberkante der Unter-
decke ein Mindestabstand
von 50 mm eingehalten
werden.
Für brandschutztechnisch
relevante Befestigungen im
Untergrund (Dübelveranke-
rungen) werden bereits seit
langem entsprechende
Nachweise in Form von Un-
tersuchungsberichten von
Materialprüfanstalten er-
stellt. Ein solcher Nachweis
ist um so mehr im Hinblick

auf das Verhalten der Halterungen und Un-
terstützungskonstruktionen der Installa-
tionsleitungen im Brandfall erforderlich, da
weniger das reine Versagen (Bruch) der
Tragsysteme relevant ist, sondern vielmehr
bereits die Verformung der Konstruktion zu
einer Beschädigung der Unterdecke führen
kann. Da es hinsichtlich der Beurteilung ei-
ner brandschutztechnischen Eignung von
Befestigungen für Installationsleitungen
gemäß Bild 4 im Gegensatz zu den Elek-
trotrassen mit Funktionserhalt oder den
brandschutztechnisch relevanten Unter-
decken bisher keine „offiziellen“ Prüf- bzw.
Beurteilungsvorgaben gibt, ist derzeit eine
gewisse Verunsicherung der für die Planung
bzw. Ausführung Verantwortlichen, aber
auch unter den Herstellern solcher Befesti-
gungssysteme, festzustellen.

Brandverhalten 
von Stahlbauteilen

Stahl ist als guter Wärmeleiter bekannt und
im Gegensatz zu Beton, insbesondere bei
den hier vorliegenden Schienen- und Schel-
lenkonstruktionen, deutlich filigraner. Die-
ses bedeutet, dass Stahl relativ schnell die
Umgebungstemperatur annimmt. Bei einer
Temperaturbeanspruchung nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN
4102-2:1977-09 bedeutet das, dass der
Stahl nach 30 bzw. 90 Minuten Branddau-
er eine Temperatur von ca. 800 °C bzw.
1000 °C aufweist. In Bild 5 ist der Abfall
der Spannungs- und Dehnungsbeziehun-
gen nach Eurocode 3 [4] dargestellt. Hier-
aus ist ersichtlich, dass unter den vorge-
nannten Temperaturen die Spannung und
der E-Modul unter 10 % in Bezug auf den
Ausgangswert unter Raumtemperatur ab-
sinkt.

Bild 3 Nachweisverfahren nach LBO

Bild 4 Übersicht geprüf-
ter Tragsysteme in 
der Installationstechnik

Bild 5 Abminderungsfaktoren für die Spannungs-Dehnungsbeziehungen 
von Stahl unter erhöhten Temperaturen nach [4]
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Bisherige Praxis 
der Nachweisführung

Aus diversen vorliegenden statischen Be-
rechnungen hinsichtlich der brandschutz-
technischen Dimensionierung von Schienen
und Rohrschellensystemen zeigt sich, dass
biegebeanspruchte Stahlbauteile entweder
überhaupt nicht oder fälschlicherweise mit
den in DIN 4102-4 [3] angegebenen Grenz-
spannungen für reinen zentrischen Zug 
(6 N/mm2 bzw. 9 N/mm2) nachgewiesen
werden. Der rechnerische Nachweis der
Verbinde- und Anbindungsteile, wie bei-
spielsweise Grundplatten oder Winkel, so-
wie insbesondere der maximalen Durch-
biegung der Gesamtkonstruktion ein-
schließlich der Längenänderung der Ab-
hängekonstruktion fehlt gänzlich. Da in der

Praxis oft nur geringe Bauhöhen im Zwi-
schendeckenbereich zur Verfügung stehen
und teilweise sehr hohe Installationsdichten
vorhanden sind, ist der Abstand der Instal-
lationen zur Oberseite der Unterdecke sehr
gering. Daher sind, auch wenn die Stand-
sicherheit der Tragsysteme gewährleistet
ist, in besonderem Maße die Verformun-
gen unter Brandbeanspruchung, im Hin-
blick auf das geforderte Schutzziel der
brandschutztechnisch relevanten Zwischen-
decken, von großer Bedeutung.

Neue Erkenntnisse 
aus Brandprüfungen

Aufgrund der in den letzten Jahren ge-
sammelten Prüferfahrungen lässt sich fest-
stellen, dass, ohne praktischen Nachweis,

für einen Brandfall keine Aussagen über die
maximalen Vertikalverformungen von
Schienen bzw. Schellen, über die Knoten-
verdrehungen im Anschlusspunkt Gewin-
destange-Schiene, einschließlich der dyna-
mischen Beanspruchungen bei einem
„schlagartigen“ Durchsenken der Schiene,
wie es im Brandfall häufig zu beobachten
ist, sowie über die Deformationen der
Querschnitte möglich sind. Reine rechneri-
sche Nachweise auf der Grundlage der
Zugspannungsbeschränkungen gemäß DIN
4102 Teil 4 [3] erlauben keinerlei realisti-
sche Aussagen. Durch die bei der MPA
Braunschweig durchgeführten Brandprü-
fungen zeigt sich eindeutig, dass sich zu-
sätzlich zur temperaturbedingten Festig-
keitsabnahme des Stahls durch plastische
Verformungen der Profile sowohl die Wi-

Bild 6
Tragkon-
sole nach
Brandbe-
anspru-
chung

Bild 9
Rohrschel-
len vor und
nach
Brandbean-
spruchung

Bild 10
Schellen-
versagen
infolge
Brandbean-
spruchung 

Bild 7
Schienen-
system
nach
Brandbe-
anspru-
chung
(defor-
mierter
Endquer-
schnitt)

Bild 8
Schienen-
system
nach
Brandbe-
anspru-
chung

Gelenkversagen Versagen im Bereich der 
Gewindemuffe

Bild 11
Schienen-
system
nach Brand-
beanspru-
chung

Versagen: Ausriss Schienenmutter in Verbindung mit 
Aufwölbung Schienenlippen
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derstandsmomente als auch die Trägheits-
momente von Schienen unter Brandeinwir-
kung rapide verringern bzw. verändern und
die beiden querschnittsabhängigen Re-
chenwerte eine Funktion von der Tempe-
ratur bzw. der Zeitdauer der Temperatur-
beanspruchung darstellen.

Empfehlungen für die Praxis

In Zwischendeckenbereichen oberhalb
brandschutztechnisch relevanter Unter-
decken von Flucht- und Rettungswegen
kommt den Befestigungssystemen in der
Installationstechnik eine besondere Rolle
zu, um die bauaufsichtlichen Schutzziele
ganzheitlich erfüllen zu können. Aufgrund
des komplexen Verhaltens von derartigen
Befestigungssystemen in Verbindung mit
der Vielzahl von Einzelkomponenten und
der gegenseitigen Beeinflussung, beispiels-
weise durch Winkelverdrehung der Gewin-
destangen oder Verformungen der Schie-
nenkonstruktion, ist es derzeit ohne die zu-
sätzliche Validierung durch entsprechende
Brandprüfungen nicht möglich, solche Sy-
steme unter Brandbeanspruchung, insbe-
sondere die Verformungen, rechnerisch
nachzuweisen. Die durchgeführten Brand-
prüfungen zeigen, dass die in [2] ausge-
sprochene Empfehlung, zwischen Kabel-
trag- und Befestigungssystemen bzw.

Rohrleitungen zur Oberkante der Unter-
decke einen Mindestabstand von 50 mm
einzuhalten, bei Schienenspannweiten ab
400 mm und einer 30-minütigen Brandbe-
anspruchung in Verbindung mit entspre-
chender Belastung mit Sicherheit nicht aus-
reichend ist. Darüber hinaus haben die Ver-
suche am Gesamtsystem gezeigt, dass die
rechnerische Dimensionierung von Zug-
stangen für eine Grenzzugspannung von 
6 N/mm2 bzw. 9 N/mm2 in Verbindung
mit der zusätzlichen Winkelverdrehung bei
Schienen mit größeren Spannweiten auf der
unsicheren Seite liegt. Entsprechende
Brandprüfungen in Materialprüfanstalten
an kompletten Tragsystemen im Bereich der
Installationstechnik können den derzeit
noch verunsicherten Planern und Anwen-
dern nunmehr für die geprüften Systeme/
Bauteile Planungshilfen zur Verfügung stel-
len, aus denen unmittelbar in Abhängigkeit
der Brandbeanspruchung und Spannweite
die zulässige Traglast unter Brand in Ver-
bindung mit dem zugehörigen Sicherheits-
abstand zu entnehmen ist.

Ganzheitliche Betrachtung
aller Systeme

Die in den vergangenen Jahren durchge-
führten Untersuchungen und die dabei ge-
sammelten Erfahrungen auf dem Gebiet des

Brandverhaltens von Befestigungssystemen
in der Installationstechnik ermöglichen es
heute, über das Verhalten der geprüften Sy-
steme und Bauteile im Brandfall in die Pra-
xis umsetzbare Aussagen zu treffen. Die ge-
forderten Schutzziele können nur dann ein-
gehalten werden, wenn alle am Brandge-
schehen beteiligten Systeme bzw. Bauteile
so ausgelegt sind bzw. eingebaut werden,
dass sichergestellt ist, dass die Funktion der
anderen brandschutztechnisch relevanten
Komponenten nicht negativ beeinträchtigt
wird. Durch die zuvor beschriebenen ge-
prüften Systeme wird die Anwendungsket-
te der brandschutztechnisch relevanten
Komponenten im Sinne der Landesbauord-
nungen bzw. der MLAR [1]
– Dübel, als brandschutztechnisch nachge-
wiesene Befestigung zum Untergrund
– Kabeltragsysteme mit elektrischem Funk-
tionserhalt
– Unterdecken mit Anforderungen an den
Brandschutz und Abschottungen
durch geprüfte Befestigungssysteme/Bau-
teile der Installationstechnik geschlossen.
Nunmehr besteht die Möglichkeit eine
ganzheitliche Betrachtung, d. h. unter
Berücksichtigung des Zusammenwirkens al-
ler eingebauten Systeme und Komponen-
ten, vorzunehmen und sicherzustellen, so
dass das jeweils geforderte Schutzziel auch
wirklich erreicht werden kann.
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